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1 EINLEITUNG 
 
 
Die Stadt Uetersen plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 79, um die planungs-
rechtlichen Grundlagen zur Bebauung dieses bisher unbebauten Grundstücks zu schaf-
fen. U. a. zu diesem Zweck wird von der Stadt vorab die 26. Änderung des Flächennut-
zungsplanes durchgeführt. Da die geplante Darstellung als Wohnbaufläche von den im 
festgestellten Landschaftsplan formulierten Planungszielen für die Fläche abweicht, 
wurde von der Planungsgruppe HASS parallel zur F-Planänderung ein landschaftspfle-
gerisches Fachgutachten erstellt, dass die Änderung des Landschaftsplans für die Fläche 
des B-Plans 79 vorbereitet.  
 
Das Plangebiet ist ca. 17.500 m² groß und liegt nördlich der Hochfeldstraße und östlich 
des Friedhofs (s. Abb. 1). Die grünordnerischen Belange und die Eingriffsregelung wer-
den in dem vorliegenden Grünordnungsplan dargestellt. Als Ergebnis werden Festset-
zungen zur Übernahme in den B-Plan erarbeitet. 
 
 
 
2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN UND ANDERE VORGABEN 
 
 
Das Plangebiet ist in der 26. Änderung des Flächennutzungsplans als Wohnbaufläche 
dargestellt. 
 
Die im festgestellten Landschaftsplan beschriebene Zielsetzung für das Plangebiet 
wird im landschaftspflegerischen Fachgutachten zur 26. F-Planänderung detailliert be-
schrieben. Diesbezüglich soll jedoch eine Änderung des Landschaftsplans erfolgen. Die 
in dem genannten Fachgutachten erarbeitete aktuelle Zielsetzung aus Sicht der örtlichen 
Landschaftsplanung ist die Nutzung der Fläche als Wohnbaufläche. Dabei sind allge-
meine Umweltstandards wie z. B. die Durch- und Eingrünung des Gebietes zu beachten. 
Die im Norden und Nordosten vorhandenen randlichen Gehölzstrukturen sind demnach 
zu erhalten und durch Neupflanzungen an der östlichen Plangebietsgrenze zu ergänzen.  
 
 
 
3 BESTAND 
 
 
Der Plangeltungsbereich umfasst  

· den asphaltierten Weg, der unmittelbar östlich des Friedhofes in Nord-Süd-Richtung 
verläuft und  

· die daran östlich anschließende Brachfläche (s. Plan 1).  
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Das Plangebiet liegt außerhalb des zusammenhängend bebauten Stadtgebietes von Ue-
tersen, das sich hier vom östlichen Stadtzentrum bis zur Bebauung an der Hochfeldstra-
ße erstreckt. Nördlich des Plangebietes liegt eine Kompostierungsfläche des Friedhofes, 
östlich grenzt Baumschulnutzung an. Im Süden liegt die Bebauung an der Hochfeldstra-
ße. 
 
Es kommen keine nicht ersetzbaren Biotope mit dort wild lebenden Tieren und Pflanzen 
der streng geschützten Arten vor. 
 
Der auf der Brachfläche vorhandene Biotoptyp ist als ein- bis stellenweise maximal 
dreijährige halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte anzusprechen. 
Schreddermaterial bedeckt große Teile der Fläche und verhindert stellenweise die Vege-
tationsentwicklung. Bereichsweise schlagen in der Krautschicht gerodete Gehölze der 
Baumschulnutzung (Forsythien, Johannisbeeren) wieder aus. Die Vegetation wird an-
sonsten von Gräsern geprägt. Häufigste Arten sind Quecke (Elymus repens), Rotes 
Straußgras (Agrostis capillaris) und im Norden auch Weiches Honiggras (Holcus mol-
lis); hinzu treten Giersch (Aegopodium podagraria) und Wiesenkerbel (Anthriscus syl-
vaticus) sowie verschiedene Ackerwildkräuter (z. B. Hirtentäschel (Capsella bursa-
pastoris), Weißer Gänsefuß (Chenopodium album)). Ein Schutz nach § 15 a LNatSchG 
besteht aktuell nicht. Die Brachfläche hat nur eine allgemeine Bedeutung für den Natur-
schutz. 
 
An der Nord- und Nordostgrenze des Plangebietes verlaufen Baumreihen aus Stielei-
chen (Quercus robur) und vereinzelt Sandbirken (Betula pendula). Ein Unterwuchs aus 
Sträuchern fehlt im Falle der nordöstlichen Baumreihe vollständig und besteht im Nor-
den nur sehr spärlich aus Einzelexemplaren von Flieder (Syringa vulgaris) und Schnee-
beere (Symphoricarpus alba). Die Bäume der beiden Gehölzreihen stehen ebenerdig und 
haben Stammdurchmesser von meist 0,3 bis 0,5 m. Angrenzend an die nördliche Baum-
reihe wurde auf der Kompostierungsfläche des Friedhofes ein 1,5 – 1,8 m hoher Wall 
aufgeschüttet. Es handelt sich bei den Baumreihen nicht um Knicks im Sinne von § 15 b 
LNatSchG. Eine Rodung dieser Gehölzstrukturen wäre nach § 7 (2) 8 LNatSchG als 
genehmigungs- und ausgleichspflichtiger Eingriff zu beurteilen. 
 
Die Bodenverhältnisse im Plangebiet werden auf Grundlage einer Baugrundvorerkun-
dung (Voß, 2004) beschrieben. Dabei wurden 12 Rammkernsondierungen durchgeführt, 
die bis 6,00 m unter Geländeoberkante (GOK) reichten. Der Schichtenaufbau ist recht 
einheitlich. Die oberste Schicht bildet der 0,30 – 1,10 m mächtige Oberboden aus hu-
mosem, schluffigem Sand. Darunter folgt bis zu einer Tiefe von 4,10 – 5,10 m Dünen-
sand aus stark feinsandigem Mittelsand. In 1,70 – 3,40 m unter GOK verläuft in dieser 
Schicht ein bis zu 0,40 m starkes Torfband, das in der Nordhälfte des Plangebietes am 
stärksten ausgeprägt ist. Unter dem Dünensand folgen eiszeitliche Sedimente (Pleisto-
zän). Es handelt sich jeweils bei der Hälfte der Bohrungen um Sande bzw. um Geschie-
bemergel. Die Bedingungen für eine Versickerung von Niederschlagswasser sind sehr 
gut. Die Böden haben aus landschaftspflegerischer Sicht nur eine durchschnittliche 
Bedeutung. 
 
Im Rahmen der Baugrunduntersuchung wurde Grundwasser in Tiefen von 1,10 –
2,25 m festgestellt. Dabei wurden die geringeren Grundwasserflurabstände im Nordos-
ten gemessen. Der Dünensand ist ein oberer Grundwasserleiter. Auf Grund der relativ 
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geringen Grundwasserflurabstände und der sehr hohen Wasserdurchlässigkeit des Bo-
dens (kf-Werte zwischen 1,0 *  10-4 und 1,7 *  10-4) besteht eine erhöhte Gefährdung für 
den Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser. 
 
Das Landschaftsbild im Bereich des Plangebietes wird geprägt von der weiten, offenen 
und unstrukturierten Brachfläche und der dahinter liegenden Baumschulfläche mit ver-
schiedenen Anbauflächen, einer Lagerhalle mit Lagerplatz und einem Folientunnel di-
rekt an der Grundstücksgrenze. An der Nord- und Nordostgrenze stehen landschaftsbe-
stimmende Baumreihen aus meist mittelgroßen Stieleichen. 
 
Die Höhen liegen im Plangebiet bei NN + 11 m. Das Gelände ist nahezu eben. Es gibt 
Höhenunterschiede von maximal 0,5 m. Die höchsten Bereiche liegen im Süden und 
Westen, die tiefsten im Osten und Nordosten.  
 
 
 
4 PLANUNG 
 
4.1 Zukünftige Nutzung 
 
 
Der B-Plan Nr. 79 setzt die aktuelle Baumschulbrache größtenteils als allgemeines 
Wohnbaugebiet fest (s. Plan 2). Hier sollen überwiegend Einzel- und vereinzelt Dop-
pelhäuser in eingeschossiger Bauweise errichtet werden. Zur Erschließung des Bauge-
biets wird die vorhandene Straße am Ostrand des Friedhofes verbreitert und eine etwa 
10 m breite Trasse als Straßenverkehrsfläche ausgewiesen. Die Erschließung der einzel-
nen Grundstücke wird über Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gesichert. Im Norden des 
Plangebietes werden öffentliche Parkplätze und ein verkehrsberuhigter Bereich festge-
setzt. Parkanlagen und ein Spielplatz sind im mittleren Bereich sowie am Nordrand ge-
plant. Ein 5 m breiter Pflanzstreifen grenzt das Plangebiet nach Osten und Süden ab. 
 
 
 
4.2 Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege 
 
4.2.1 Bodenversiegelung 
 
 
Durch den Bebauungsplan wird die Bebauung eines bisher unbebauten Grundstücks 
vorbereitet. Zur Begrenzung der Versiegelungen im Plangebiet wird im Bebauungsplan 
Nr. 79 eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 festgesetzt. Auf diese Weise wird ein 
Kompromiss eingegangen zwischen dem Wunsch nach einer lockeren Bebauung und 
dem Ziel einer flächensparenden Bebauungsplanung.  
 
Flächenversiegelungen zerstören das Schutzgut Boden, verringern die Versickerung von 
Regenwasser und beschleunigen den Abfluss. Eingriffsmindernd wirkt die im B-Plan 
vorzunehmende Festsetzung, dass Versiegelungen in den Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung (Öffentliche Parkfläche, Verkehrsberuhigter Bereich) sowie die Be-
festigungen auf den privaten Grundstücksflächen für Fahr- und Gehwege, Terrassen und 
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Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau der Oberflächen und Tragschichten 
herzustellen sind. Auf diese Weise wird neben den positiven Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt (s. u.) ein Minimum an Bodenleben gewährleistet und die Filter- und 
Wasserspeicherungsfunktion des Bodens stehen eingeschränkt zur Verfügung. 
 
 
 
4.2.2 Wasserhaushalt 
 
 
Die im Plangebiet vorliegenden sandigen Bodenverhältnisse ermöglichen eine Versicke-
rung des Niederschlagswassers vor Ort. Dieses wirkt sich positiv auf den Grundwasser-
haushalt und das Kleinklima aus. Es ist daher im B-Plan textlich festzusetzen, dass das 
auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser auf den Grundstücken zu versi-
ckern ist. Eine Brauchwassernutzung für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung usw. 
ist zulässig. Die o. g. Festsetzung der Teilversiegelung in den Verkehrsflächen besonde-
rer Zweckbestimmung und den privaten Grundstücksflächen führt dazu, dass an diesen 
Standorten der Wasserhaushalt nicht vollständig, sondern nur reduziert beeinträchtigt 
wird (Eingriffsminderung). Für die Verkehrsflächen wird vorgeschlagen, auch hier eine 
offene Entwässerung zu realisieren. Das Verbot der dauerhaften Grundwasserabsenkung 
im gesamten Plangebiet wird textlich festgesetzt, um nachhaltige Beeinträchtigungen 
dieses Schutzguts zu verhindern. 
 
 
 
4.2.3 Gehölzbestand 
 
 
Am Nord- und Nordostrand des Plangeltungsbereichs verlaufen landschaftsbestimmen-
de Baumreihen. Sie bilden eine gute Basis zur Eingrünung des künftigen Wohngebietes. 
Zum Schutz der Bäume sowie zur dauerhaften Sicherung der o. g. bestehenden und zu-
künftigen Funktionen werden die wertvollsten Einzelbäume (ausschließlich Stieleichen) 
mit einem Erhaltungsgebot belegt (s. Plan 2). Im Falle eines Abgangs sind diese durch 
Nachpflanzungen zu ersetzen. 
 
 
 
4.2.4 Gehölzpflanzungen 
 
 
Zur notwendigen Durch- und Eingrünung des Gebiets sind im Bebauungsplan Nr. 79 
zeichnerische und textliche Festsetzungen vorzunehmen. 
 
Für festgesetzte Pflanzungen von Gehölzen sind standortgerechte, heimische Arten zu 
verwenden. Darüber hinaus wird für zu pflanzende Bäume und Sträucher eine Mindest-
größe festgesetzt. Hierdurch wird die ökologische Qualität der Pflanzungen erhöht und 
somit auch der Fortbestand der einheimischen Fauna gefördert. 
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Textlich ist im B-Plan festzusetzen, dass je 150 m² der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche mindestens ein kleinkroniger Baum oder für je 300 m² der nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche ein großkroniger Baum zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen und zu 
erhalten ist. Zur Eingrünung des Wohngebietes sind entlang der östlichen Grundstücks-
grenze „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ mit der Grundnutzung 
als private Grünfläche festzusetzen. Gleichzeitig werden durch diesen Streifen Emissio-
nen von der Baumschulfläche zurückgehalten. Durch die vorzuschreibende Pflanzdichte 
von einem Strauch oder Baum pro m² wird gewährleistet, dass die Pflanzungen mög-
lichst zeitnah mit dem Eingriff ihre Funktionen übernehmen (z. B. Sichtschutz, Nist-
möglichkeit usw.). Die genannten Festsetzungen sichern eine nachhaltige Mindest-
durchgrünung und die Eingrünung des neuen Baugebietes zur offenen Landschaft hin.  
 
Durch die vorzunehmende zeichnerische Festsetzung von neu zu pflanzenden Bäumen 
an der öffentlichen Erschließungsstraße erfolgt eine zusätzliche Durchgrünung des Stra-
ßenraumes. Damit die Bäume die gewünschte ortsbildprägende Funktion übernehmen 
sind hier großkronige Bäume zu pflanzen. Es wird empfohlen Winterlinden zu verwen-
den, da diese bereits den Straßenraum der Hochfeldstraße prägen und auf diese Weise 
das Neubaugebiet gut mit dem bestehenden Baugebiet verknüpft werden kann. Die 
zeichnerisch festzusetzenden Baumstandorte in der Straßenverkehrsfläche können in 
Abhängigkeit von der Ausführungsplanung um bis zu 2 m vom dargestellten Standort 
abweichen. 
 
Für die Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung ‚Öffentliche Parkfläche’ 
ist festzusetzen, dass für jeweils vier Stellplätze ein Baum zu pflanzen ist. Dadurch wird 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Versiegelung und Begrünung gewährleistet. 
 
Für die Pflanzung standortgerechter, heimischer Bäume werden folgende Arten vorge-
schlagen: 
 

Kleinkronige Bäume: 

Feldahorn Acer campestre 

Hainbuche Carpinus betulus 

Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 

Wildapfel Malus sylvestris 

Süßkirsche Prunus avium 

Sauerkirsche Prunus cerasus 

Vogelbeere Sorbus aucuparia 
 

Großkronige Bäume: 

Spitzahorn Acer platanoides 

Bergahorn Acer pseudoplatanus 

Sandbirke Betula pendula 

Rotbuche Fagus sylvatica 

Stieleiche Quercus robur 

Winterlinde Tilia cordata 
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Anstelle eines kleinkronigen Baumes kann alternativ auch ein Obstbaum (Halb- oder 
Hochstamm) gepflanzt werden. 
 
 
 
4.2.5 Öffentliche Grünflächen 
 
 
Im Plangebiet werden öffentliche Grünflächen zur weiteren Durchgrünung des Wohn-
gebietes und zur Realisierung eines Kinderspielplatzes ausgewiesen. Da diese Flächen 
auch wichtige Funktionen für die heimische Tierwelt übernehmen (Brut- und Nahrungs-
habitat), sind bei Gehölzpflanzungen vorrangig standortgerechte, heimische Arten zu 
verwenden. 
 
 
 
4.2.6 Ortsbild 
 
 
Durch die Ausweisungen des Bebauungsplans wird es zu einer völligen Veränderung 
des Ortsbildes kommen. Durch die Ausweisung von Grünflächen und die Festsetzung 
von Gehölzpflanzungen wird das Ortsbild neu gestaltet. 
 
Die im B-Plan festzusetzende Fassadenbegrünung für Außenwände von Gebäuden, de-
ren Fensterabstand mehr als 5 m beträgt, fensterlose Fassaden sowie Außenwandflächen 
von Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO, Garagen und Carports sichert die Ein-
grünung dieser baulichen Anlagen. Die mit der Errichtung dieser Baukörper verbunde-
nen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden auf diese Weise reduziert. Es 
werden im folgenden geeignete Schling-, Rank- und Kletterpflanzen genannt, die aus 
Sicht der Grünordnungsplanung empfohlen werden: 
 

Schling-, Rank- und Kletterpflanzen 
Efeu Hedera helix selbstklimmend; auch für schat-

tige Bereiche 
Echtes Geißblatt Lonicera caprifolium benötigt Kletterhilfe 
Wald-Geißblatt Lonicera periclymenum benötigt Kletterhilfe 
Wilder Wein Parthenocissus tricuspidata selbstklimmend; sonnig; schöne 

Herbstfärbung 
 
Flachdächer oder Dächer mit einer Dachneigung bis 15° von Garagen und Carports sind 
zu begrünen. Die damit verfolgten Ziele sind: Die Verbesserung des Kleinklimas, die 
Verzögerung des Regenwasserabflusses und die Schaffung eines Lebensraums für 
Pflanzen und Tiere. 
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4.3 Externe Ausgleichsfläche 
 
 
Für den Ausgleich der durch den B-Plan vorbereiteten Eingriffe steht eine zusammen-
hängende Weidefläche aus den Flurstücken 140/93, 92 und 91 (Flur 11, Gemarkung 
Esingen) zur Verfügung. Sie liegt in der Pinnauniederung östlich von Uetersen (s. Abb. 
2) und ist insgesamt 21.442 m² (2,14 ha) groß. Die angrenzenden Flächen werden als 
intensive Weiden genutzt. 
 
Die externe Ausgleichsfläche grenzt teilweise an die Pinnau, ist eingezäunt und wurde 
zur Zeit der Bestandsaufnahme am 08.07.2004 von 10 Färsen (weibliche Jungrinder) 
beweidet. Das entspricht einer Besatzstärke von ca. 3,3 Großvieheinheiten (GV)/ha. Auf 
der Grünlandfläche befinden sich 11 Grüppen, die die Flurstücke zu den angrenzenden 
Gräben hin entwässern (s. Abb. 3). Bei der Vegetation handelt es sich um eine intensiv 
genutzte Weidelgras-Weißklee-Weide frischer bis wechselfeuchter Standorte. Die häu-
figsten Arten sind hier Deutsches Weidelgras (Lolium perenne), Wiesenfuchsschwanz 
(Alopecurus pratensis), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) und Scharfer Hahnenfuß 
(Ranunculus acris). Feuchtezeiger wie Flechtstraußgras (Agrostis stolonifera agg.) und 
Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa) kommen nur vereinzelt und meist in Senken 
vor. In den Grüppen finden sich neben Flutrasenarten (Flechtstraußgras (Agrostis stolo-
nifera agg.), Knickfuchsschwanz (Alopecurus geniculatus), Flutender Schwaden (Glyce-
ria fluitans)) auch die Arten der übrigen Grünlandfläche. Der Vegetationsbestand deutet 
auf einen gut nährstoffversorgten Standort hin. Die Ausgleichsfläche ist relativ artenarm 
und derzeit von durchschnittlicher Bedeutung für den Naturschutz. 
 
Die Flurstücke 140/93, 92 und 91 (Flur 11, Gemarkung Esingen) sollen als so genannte 
Ökokontofläche der Stadt Uetersen bei der unteren Naturschutzbehörde angemeldet 
(„eingebucht“) und nach naturschutzfachlichen Zielen entwickelt werden. Der Kompen-
sationsbedarf bei Eingriffen durch die Stadt, kann dann so lange von dieser Fläche „ab-
gebucht“ werden, bis die Flächengröße der Ökokontofläche erreicht ist. Auf dieser Flä-
che soll auch der Ausgleich für den B-Plan Nr. 79 erbracht werden. 
 
Das Entwicklungsziel sowie die erforderlichen Maßnahmen für die Ökokontofläche 
werden im Rahmen der „Einbuchung“ der Fläche, auf der Grundlage eines Fachgutach-
tens, mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Da das Gutachten noch nicht 
vorliegt, wurden auch noch keine Entwicklungsmaßnahmen festgelegt. Da die Fläche in 
der Pinnauniederung liegt, sollte die Nutzung nicht völlig aufgegeben werden. Es wird 
empfohlen eine extensive Grünlandnutzung einzuführen und die Entwässerungseinrich-
tungen auf der Fläche außer Funktion zu setzen. Die zukünftige Nutzung soll nach der 
Maßgabe des o. g. Fachgutachtens erfolgen. 
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5 EINGRIFFSREGELUNG / BILANZIERUNG 
 
 
Nachdem in Kap. 4 die Planungen beschrieben wurden, wird im folgenden Kapitel un-
tersucht, ob und in welchem Umfang durch den Bebauungsplan Nr. 24 Eingriffe in Na-
tur und Landschaft vorbereitet werden. 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind nach § 7 LNatSchG „Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 
stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können“. 
 
Die Bilanzierung erfolgt auf der Grundlage des Gemeinsamen Runderlasses des Innen-
ministeriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten vom 3. Juli 1998. 
 
Die folgende Tabelle (s. Tab. 1) ermittelt die Versiegelungen, die durch den B-Plan Nr. 
79 neu zugelassen werden. 
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Tab. 1: Ermittlung der zulässigen neuen Versiegelungen im Plangebiet  
 
Art der Fläche Fläche (m²) Grund-

flächenzahl 
Überbaubare 
Fläche (m²) 

Zusätzliche Versiegelung durch 
§ 19 Abs. 4 BauNVO (z. B. für 
Stellplätze) 

Völlige Versiege-
lung (m²) 

Wasserdurchlässige 
Versiegelung (m²) 

Investor-Flächen       
Allgemeine Wohngebiete 11.580 0,3 3.474  3.474  

    1.737  1.737 
Öffentliche Erschließungsstraße  
(nur zusätzliche Versiegelung) 

1.360    1.360  

Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung 

830     830 

Ver- und Entsorgung 60    60  
Öffentliche Grünflächen 1.510      
Flächen zum Pflanzen von Bäumen und 
Sträuchern 

1.360      

Summe: 16.700   Summe (gerundet): 4.890 2.570 
Vorhandene asphaltierte Straße: 800      

Plangebiet: 17.500      
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Nach Tab. 1 werden im Plangebiet zukünftig neue Versiegelungen von 7.460 m² mög-
lich. Aktuell gibt es nur die Versiegelung der asphaltierten Straße in einer Größe von 
800 m². Die zukünftig neuen Versiegelungen stellen den Eingriff in das Schutzgut Bo-
den dar. Nach dem Gemeinsamen Runderlass des Innen- und des Umweltministeriums 
vom 03. Juli 1998 sind Versiegelungen durch entsprechende Entsiegelungen auszuglei-
chen. Wenn dies - wie im vorliegenden Fall - nicht möglich ist, so sind die Versiegelun-
gen mindestens in einem Verhältnis von 1 : 0,5 für völlige Versiegelungen und im Ver-
hältnis 1 : 0,3 für wasserdurchlässige Versiegelungen auszugleichen. Dazu sind land-
wirtschaftliche Flächen aus der Nutzung zu nehmen und zu einem naturbetonten Biotop 
zu entwickeln. Wenn die in Aussicht genommene Ausgleichsfläche bereits wertvoller ist 
und / oder die Fläche nur extensiver genutzt werden soll, sind die Verhältniszahlen zu 
erhöhen. 
 
 Fläche (m²)  Ausgleichsfaktor Ergebnis (m²) 

Völlige Versiegelungen: 4.890 x 0,5 2.445 
Wasserdurchlässige Versiegelun-
gen: 

2.570 x 0,3  771 

Ausgleich (gerundet):    3.200 
 
 
Die mit 3.200 m² ermittelte Ausgleichsforderung kann nach dem Gemeinsamen Runder-
lass z. B. um 75 % der festgesetzten Pflanzflächen mit ausschließlich einheimischen 
Arten in Baugebieten reduziert werden. Die Ermäßigung der oben ermittelten Aus-
gleichsflächen darf jedoch maximal 50 % betragen. In sämtlichen „Flächen zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern“ dürfen ausschließlich einheimische Arten ge-
pflanzt werden. Sie werden im Plangebiet mit einer Größe von 1.360 m² festgesetzt. 
 
 
Festgesetzte Flächen mit einheimischen Arten in Baugebieten 1.360 m² 

davon 75% (gerundet) 1.020 m² 

zu reduzierende Ausgleichsforderung 3.200 m² 

Erforderlicher Ausgleich 2.180 m² 
 
 
Das bedeutet, dass der Ausgleich hinsichtlich des Schutzgutes Boden durch Aufgabe der 
Nutzung auf einer 2.180 m²großen landwirtschaftlichen Fläche erbracht werden kann. 
 
Für die Kompensation steht die geplante Ökokontofläche der Stadt in der Pinnauniede-
rung zur Verfügung (s. Kap. 4.3). Die intensiv genutzten Flurstücke 140/93, 92 und 91 
(Flur 11, Gemarkung Esingen) sollen nach Maßgabe des Fachgutachtens gepflegt wer-
den, das im Rahmen der „Einbuchung“ der Ökokontofläche zu erstellen ist. Es wird 
empfohlen, die Fläche extensiv als Grünland zu nutzen. Es handelt sich dabei um das 
aus Sicht des Naturschutzes an diesem Standort optimale Entwicklungsziel. Eine Ge-
hölzentwicklung ist hier zum Schutz des niederungstypischen Landschaftsbildes und auf 
Grund der potenziellen Bedeutung der Flächen für Wiesenvögel zu verhindern. Aus 
diesen Gründen sowie auf Grund der aktuell intensiven Nutzung ist ein Ausgleichsver-
hältnis von 1 : 1 anzusetzen. Das bedeutet, dass hier ein Ausgleich in Höhe von 21.442 
m² (2,14 ha) erbracht wird. 



Bebauungsplan Nr. 79 in Uetersen, Grünordnungsplan  
 

 14

Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser wird im B-Plan 79 festgesetzt, dass das auf die 
Baugrundstücke fallende Regenwasser auf dem Grundstück zu versickern ist. Nach dem 
Gemeinsamen Runderlass wird der Ausgleich der Beeinträchtigungen des Wasserhaus-
halts durch die beschriebene Festsetzung erbracht. 
 
Die Einbindung der geplanten Bebauung in das Landschaftsbild erfolgt durch die zeich-
nerische und textliche Festsetzung von Gehölzpflanzungen sowie die Anlage neuer öf-
fentlicher Grünflächen. Das Ortsbild wird entsprechend der neuen Gegebenheiten und 
unter überwiegender Verwendung heimischer Gehölze weiter entwickelt. Naturschutz-
rechtlich wird dies als landschaftsgerechte Neugestaltung bezeichnet, nach der Eingriffe 
in das Orts- bzw. Landschaftsbild ausgeglichen sind. Hinsichtlich dieses Schutzgutes 
sind daher keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich.  
 
Hinsichtlich der Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften sowie Klima/Luft ent-
stehen durch die Aufstellung des B-Plans Nr. 79 keine Eingriffe im Sinne des Natur-
schutzrechts. Einerseits sind keine Flächen von besonderer Bedeutung für den Natur-
schutz von der Planung betroffen, andererseits besitzt die Fläche keine besonderen 
Funktionen für den Luftaustausch oder die Kaltluftentstehung. 
 
 
Fazit 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 79 werden lediglich Eingriffe in 
das Schutzgut Boden vorbereitet. Als naturschutzrechtlicher Ausgleich ist hierfür 
eine 2.180 m² große bisher intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Natur-
schutzzielen zu entwickeln. Durch die geplante Entwicklung auf der Ökokontoflä-
che in der Pinnauniederung wird ein Ausgleich in Höhe von 21.442 m² erbracht. 
Von dieser Fläche soll das Ausgleichsdefizit in Höhe von 2.180 m² abgebucht wer-
den. Die Kompensation des Eingriffs in das Schutzgut Boden ist damit erbracht. 
Eingriffe in andere Schutzgüter des Naturhaushalts werden im Plangebiet ausge-
glichen oder entstehen nicht.  
 
 
 
6 UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG / UMWELTBERICHT 
 
 
Eine Umweltverträglichkeitsvorprüfung ist gemäß UVPG Anlage 1 Nr. 18.7 nur für 
Städtebauprojekte ab einer zulässigen Grundfläche von 20.000 m² erforderlich. Da der 
gesamte Plangeltungsbereich insgesamt nur ca. 17.500 m² beträgt, ergibt sich nach Fest-
setzung der Grundflächenzahl (GRZ 0,3) für die Baugebiete (11.580 m²) eine zulässige 
Grundfläche gem. § 19 BauNVO von 3.474 m². Damit liegt die zulässige Grundfläche 
deutlich unter dem im UVPG genannten Schwellenwert. 
 
Das bisher nur als Gesetzentwurf der Bundesregierung vorliegende Europarechts-
anpassungsgesetz Bau (EAG Bau) wird die so genannte Plan-UP-Richtlinie der Europä-
ischen Gemeinschaft (Richtlinie 2001/42/EG) in nationales Recht umsetzen und soll bis 
zum 20.07.2004 in Kraft treten. Sollte dies nicht bis zu diesem Termin erfolgen, so gilt 
die EU-Richtlinie direkt. Demnach ist bei der Änderung und Neuaufstellung von Bau-
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leitplänen das Verfahren der Umweltprüfung durchzuführen und ein Umweltbericht zu 
erstellen. Das im ersten Absatz dargestellte Screening zur Feststellung des Erfordernis-
ses einer Umweltverträglichkeitsvorprüfung entfällt dann. Die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltprüfung nach der EU-Richtlinie (und zur Erstellung eines Um-
weltberichts) entfällt für Bauleitplanverfahren, die vor dem 20.07.2004 förmlich einge-
leitet wurden oder die bis zum 20.07.2006 abgeschlossen sind. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass das Bauleitplanverfahren bis zum 20.07.2006 abge-
schlossen ist. Ein Umweltbericht wird daher nicht erstellt. Auf die Durchführung einer 
Umweltprüfung wird verzichtet. 
 
 
 
7 FESTSETZUNGEN ZUR ÜBERNAHME IN DEN B-PLAN 
 
 
Die folgenden Festsetzungen ergänzen die Darstellungen der grünordnerischen Zielset-
zung (Plan 2) und sind in den Textteil des Bebauungsplans zu übernehmen. 
 
 
7.1 Anpflanzungen und Erhaltungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB und § 92 

LBO i. V. mit § 9 Abs. 4 BauGB) 
 
7.1.1 Erhaltungsgebot 
 

Festgesetzte Pflanzungen sind auf Dauer zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang 
der mit einem Erhaltungs- bzw. Pflanzgebot belegten Gehölze ist ein gleichwerti-
ger Ersatz zu leisten. Im Kronenbereich festgesetzter Bäume sind außerhalb von 
Straßenverkehrsflächen Geländeaufhöhungen, Abgrabungen und Versiegelungen 
unzulässig. 

 
 
7.1.2 Anpflanzgebot 
 

Auf den „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ ist mindestens 
ein Baum oder Strauch je m² zu pflanzen. 
 
Je 150 m² der nicht überbaubaren Grundstücksfläche ist mindestens ein kleinkro-
niger Baum oder für je 300 m² der nicht überbaubaren Grundstücksfläche ist min-
destens ein großkroniger Baum zu pflanzen und zu erhalten. 
 
Für die in der Straßenverkehrsfläche zeichnerisch festgesetzten Pflanzungen von 
Bäumen sind großkronige Arten zu verwenden. Die Standorte der Pflanzungen in 
der Straßenverkehrsfläche dürfen um bis zu 2 m von den festgesetzten Standorten 
abweichen. 
 
Auf der Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung ‚Öffentliche Park-
fläche’ ist für jeweils vier Stellplätze ein Baum zu pflanzen. 

 



Bebauungsplan Nr. 79 in Uetersen, Grünordnungsplan  
 

 16

7.1.3 Art der Anpflanzungen 
 

Für zeichnerisch sowie gem. Punkt 7.1.2 festgesetzte Gehölze sind 
standortgerechte, heimische Arten zu verwenden. Abweichungen sind für 
Fassadenbegrünungen zulässig. 
 
In den öffentlichen Grünflächen sind bei Gehölzpflanzungen vorrangig standort-
gerechte, heimische Arten zu verwenden. 
 
Für festgesetzte Pflanzungen von Bäumen sind 3 x verpflanzte Hochstämme mit 
Ballen mit einem Mindeststammumfang von 14 bis 16 cm (kleinkronige Bäume) 
bzw. 18 bis 20 cm (großkronige Bäume) gemessen in 1 m Höhe über dem Erdbo-
den zu verwenden. 
 
Die wasser- und luftdurchlässige Fläche je festgesetztem Baum muss im öffentli-
chen Straßenraum mindestens 9 m² und im übrigen Plangebiet mindestens 12 m² 
betragen. 
 
Für festgesetzte Strauchpflanzungen sind Gehölze zu verwenden, die zweimal ver-
pflanzt wurden und eine Mindesthöhe von 100 cm aufweisen. 
 

 
 
7.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
7.2.1 Befestigungen 
 

Versiegelungen in den Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie die 
Befestigungen auf den privaten Grundstücksflächen für Fahr- und Gehwege, Ter-
rassen und Stellplätze sind in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau der Oberflä-
chen und der Tragschichten herzustellen. 

 
 
7.2.2 Grundwasser 
 

Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Absenkung des 
Grundwasserspiegels führen, sind unzulässig. 
 
 

7.2.3 Niederschlagswasser 
 

Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück 
zu versickern. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens ist mit dem Entwässe-
rungsantrag nachzuweisen. Eine Brauchwassernutzung ist zulässig. 
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7.3 Festsetzungen nach Landesrecht (§ 92 LBO i. V. mit § 9 Abs. 4 BauGB) 
 
7.3.1 Fassadenbegrünung 
 

Außenwände von Gebäuden, deren Fensterabstand mehr als 5 m beträgt, fensterlo-
se Fassaden sowie Außenwandflächen von Nebenanlagen im Sinne von § 14 
BauNVO, Carports und Garagen sind mit mindestens einer selbstklimmenden, 
rankenden oder schlingenden Pflanze je 2 m Wandlänge dauerhaft zu begrünen. 
Wenn keine selbstklimmenden Arten verwendet werden, sind Rankhilfen bis zur 
Traufe vorzusehen. 

 
 
7.3.2 Dachbegrünung 
 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) mit Flachdächern oder flachgeneig-
ten Dächern mit einer Dachneigung bis zu 15 Grad sind mit einem mindestens 8 
cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen.  
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